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zum SFB-Ausschuss am 10.03.2021, TOP 7 
Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen. 

Landkreis Ebersberg Ebersberg, 25.02.2021 

Az.  Zuständig: Christian Salberg,  08092 823 303 

Vorgesehene Beratungsreihenfolge 
SFB-Ausschuss am 10.03.2021, Ö 

 

Armutserhebung des Landkreises; Zwischenbericht 

 

Sitzungsvorlage 2021/0286 

I. Sachverhalt: 

In der Sitzung des SFB-Ausschusses wurde über den Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen 

abgestimmt und folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Bedarfsgerechte Kinderbetreuung: 

Die Firma Sira-Kinderbetreuung soll in den Prüfprozess der bedarfsgerechten Kinderbe-

treuung eingebunden werden. 

Zwischenergebnis: 

Bei der Einbindung eines Unternehmens sind die Grundsätze des Vergaberechts zu beach-

ten. Beim Prüfprozess sollen ferner die Ergebnisse aus der derzeit laufenden Re-Auditierung 

berufundfamilie, die voraussichtlich Ende Mai 2021 abgeschlossen sein wird, sowie die Er-

gebnisse aus der Mitarbeiterbefragung vom Januar 2020 berücksichtigt werden.  

2. Maßnahmen zur Unterstützung bei Obdachlosigkeit: 

a. Die Kreisverwaltung wird beauftragt, eine Übersicht über die Situation der Obdachlosen 

in den Gemeinden und Städten des Landkreises hinsichtlich deren Zahl, ihrer Unterbrin-

gung, der Dauer ihres Aufenthalts in den Unterkünften und ihrer Betreuung zu erheben, 

so wie dies vor einigen Jahren bereits für den AK Wohnen geschehen ist. Dafür soll 

auch auf die Expertise der von der Diakonie betreuten Fachstelle zur Verhinderung von 

Obdachlosigkeit (FOL) zurückgegriffen werden.  

b. Es soll erneut versucht werden, mindestens 2 Immobilien anzumieten, die von allen 

Kommunen des Landkreises für wohnungslose oder obdachlose Menschen genutzt und 

von den Kommunen entsprechend ihrer jeweiligen Nutzung finanziert werden.  

c. Für diese Einrichtungen soll eine adäquate Betreuung durch sozialpädagogisches Fach-

personal sichergestellt werden.  

 

Dieser Antrag wird zunächst an die Bürgermeister-Dienstbesprechung „verwiesen“ 

und das Ergebnis dem SFB-Ausschuss und dem Arbeitskreis Wohnen zur weiteren 

Beratung vorgelegt. 
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Zwischenergebnis: 

 

Das Thema war bereits am 01.02.2021 auf der Tagesordnung der Bürgermeisterdienstbe-

sprechung und wurde auf die Dienstbesprechung am 16.04.2021 verschoben. Eine Bericht-

erstattung kann daher frühestens im Rahmen der Maisitzung des SFB-Ausschusses erfol-

gen. 

 

3. Finanzierung planungsbedingter Kosten und Lasten der Kommunen: 

 

Der Landkreis stellt im Rahmen einer geeigneten Veranstaltung (Bürgermeisterdienst-

besprechung, Wohnbaukonferenz) die Möglichkeiten und Grenzen der Kommunen dar, 

die planungsbegünstigten Eigentümer*innen bzw. Investor*innen an den durch die ein-

geleiteten Bebauungsplanverfahren ausgelösten Kosten und Lasten zu beteiligen.  

 

Zur Wohnbaukonferenz werden geeignete Expert*innen und Praktiker*innen aus den 

Verwaltungen sowie die Mandatsträger*innen der Landkreiskommunen eingeladen. In 

besonderer Weise wird dabei das Modell der Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN), 

wie es von der Landeshauptstadt München und einer Reihe weiterer bayerischer Kom-

munen entwickelt wurde, vorgestellt. 

 

Zwischenergebnis: 

 

Dieser Beschluss wird im Rahmen der nächsten Wohnbaukonferenz umgesetzt. Aufgrund 

der aktuellen Pandemielage steht hierfür aber noch kein Termin fest. 

 

4. Initiativen an Kitas und Schulen:  

4.1 Der Armutsbericht wird im Rahmen des Schulleiterdialogs am 01.12.2020 bespro-

chen. Dabei wird versucht, Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. 

4.2 Der Armutsbericht wird zunächst in der ARGE Wohlfahrt vorgestellt. Dabei wird ver-

sucht, Maßnahmen zu erarbeiten  

4.3 Der Armutsbericht wird im Rahmen der personellen Möglichkeiten von den Verfas-

ser*innen der Studie in den Bildungseinrichtungen des Landkreises vorgestellt und dis-

kutiert.  

 

Zwischenergebnis: 

 

4.1: Pandemiebedingt musste der Schulleiterdialog am 01.12.2020 entfallen. Der Armutsbe-

richt steht aber auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung. Die Erarbeitung konkreter 

Handlungsempfehlungen wird noch bis zum Schuljahr 2021/22 andauern, da bei der derzei-

tigen hohen Belastung aller Lehrkräfte und Schulen eine Befassung der Schulen mit diesem 

Thema nicht sinnvoll erscheint. 

 

4.2: Bisher hat pandemiebedingt keine weitere Sitzung der ARGE Wohlfahrt stattgefunden. 

Sobald es die aktuelle Situation zulässt, wird diese nachgeholt. An dieser Stelle sei erwähnt, 

dass sowohl die AWO, als auch die Caritas und damit zwei gewichtige Vertreter der ARGE 

Wohlfahrt an der Erstellung des Berichtes beteiligt waren. 
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4.3: Auch dieser Punkt muss auf das zweite Halbjahr 2021 verschoben werden. Durch die 

dann vermutlich bestehende Möglichkeit von Präsenzveranstaltungen, erhofft sich die Ver-

waltung eine größere Beteiligung von Diskutanten sowie einen höheren Verbreitungsgrad 

der Studie. 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 

  ☐ ja, positiv 

  ☐ ja, negativ 

  ☒ nein 

 

Auswirkung auf den Haushalt: 

keine 

 

II. Beschlussvorschlag: 

Dem SFB-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen: 

Der SFB-Ausschuss erhält in seiner Herbstsitzung 2021 einen weiteren Zwischen-
bericht. 

 

gez. 
 
 
Christian Salberg 


